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Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsamer Erlass des Wirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums

Vom 19. Apnl20O2 - V 540/556-07 -X2OOc/5323.1 -

Der folgende Erlass ergeht in Ergänzung des Erlasses ,,Schutz, Allee (A)
Erhalt und Pflege der Alleen in Mecklenburg-Vorpommern" vom - mindestens 100 m Länge, beidseitig;
20. Oktober 1992 (AmtsBl. M-V S. 1447) mitdemZiel, die fach- - auf 100 m > 5 Bäume, je Seite;
gerechte Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen - 2l - 40 7o Verluste;
zu sichern. Es werden Rechtsgrundlagen genannt (1.), Bestands- - Stammdurchmesser in 1,3 m Höhe > 10 cm;
formen definiert (2.) sowie Regelungen zu Neuanpflanzungen
(3.), Ausgleich und Ersatz (4.) und das Verfahren (5.) hierfür bei Lückige Allee (LA)
Baumfällungen in Alleen und einseitigen Baumreihen festgelegt. - mindestens 100 m Länge, beidseitig;

- auf 100 m > 3 Bäume, je Seite;

{r{,) Der Erlass vom 25. Juli 1994 (AmtsBl. M-V S. 871) wird hiermit - 4l - 60 7o Verluste;
v 

aufsehoben. - Stammdurchmesser in 1.3 m Höhe > l0 cm:

Geltungsbereich Aufgelöste Allee (AA)
(in Auflösung begriffen)

Der Erlass betrifft Bundes- und Landesstraßen in Mecklenburg mindestens 100 m Länge, beidseitig;
Vorpommem und gilt ergänzend zum Merkblatt ,,Alleen" (Aus- - auf 100 m > 3 Bäume, je Seite;
gabe 1992) des Bundesministers für Verkehr. Den kommunalen - 6l - 80 7o Verluste;
Straßenbaulastträgern wird seine Anwendung empfohlen. - Stammdurchmesser in 1,3 m Höhe > 10 cm.

'r'-'f |. Rechtsgrundlagen 2.2 Baumreihen' ü . r

a) Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommem vom Ebenso werden einseitige Baumreihen unterschieden in: ,,Ge-
23. Mai 1993 (GVOBI. M-V S. 372), geändert durch Gesetz schlossene Baumreihe (GB)", ,,Baumreihe (B)", ,,Lückige Baum-
vom 4. April 2000 (GVOBI. M-V S. 158) reihe (LB)" und ,,Einzelbaum (E)". Anstelle einer in Auflösung

begriffenen Baumreihe tritt der Einzelbaum.
b) Landesnaturschutzgesetz (LNatG M-V) vom 21. Juli 1998

(GVOBI. M-V S. 647), zuletzt geändert durch Artikel 31 des 2.3 Berechnung der Verluste

. 
Gesetzes vom22. November 2001 (GVOBI. M-V S.438)

a) bei Alleen nachZlffer 2.1:
c) I-andeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO) (Abschnittslänge (m) : Pflanzabstand (m)) x 2 = Anzahl der

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000 Bäume der ursprünglichen Allee;
(GVOBI. M-V S. 159), n;Jetzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2001 (GVOBI. M-V S. 600) b) bei BaumreihennachZiffer2.2;

(Abschnittslänge (m) : Pflanzabstand (m)) = Anzahl der
2. Definition der Bestandsformen Bäume ursprünglich einseitig.

Alleen im Sinne dieses Erlasses sind beidseitige, in etwa gleich- Entsprechend berechnet sich der Verlust:
altrige und vom Erscheinungsbild her gleichartige Bäume, die in
einem gleichmäßigen Abstand vom Fahrbahnrand und innerhalb Anzahl ursprünglich - Anzahl vorhanden = Verlust;
der Reihe gepflanzt sind; für einseitige Baumreihen gelten die Verlust (Vo)=(Anzahl Verlust: Anzahl ursprünglich) x 100.
gleichen Kriterien.

3. NeuanpflanzungvonAlleen
Dabei werden folgende Bestandsformen unterschieden und defi-
niert: Die Verfassung des Landes Mecklenbufg-Volpommern ver-

pflichtet nach Artikel 12 Abs. 2 das Land, die Kreise und Gemein-
2.1 Alleen den, die Alleen zu schützen und zu pflegen. Der Schutz beinhaltet

auch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, wie die Neuanpflan-
Geschlossene Allee (GA) zung von Alleen und einseitigen Bäumreihen. Neuanpflanzungen

- mindestens I 00 m Länge, beidseitig; sind wegen der zum Teil überalterten Alleenbestände im verstärk-
auf 100 m > 5 Bäume, je Seite; tem Maße vorzunehmen. Sie sollten überall dort vorgenommen

- 0 - 20 7o Verluste (vgl. Nummer 2.3); werden, wo es landschaftsgestalterisch sinnvoll ist. Bei Neubau-
- Stammdurchmesser in 1,3 m Höhe > 10 cm; maßnahmen ist zu prüfen, ,ob die Neuanpflanzung einer Allee

möglich ist. Um im Sinne des Landschaftsschutzes regionaltypi-
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oder Baumreihe nicht durch eine zu starke Ungleichaltrigkeit
gestört wird. Bei Nachpflanzungen richten sich Pflanzabstand und
Abstand zum befestigten Fahrbahnrand nach den bereits vorhan-
denen Abständen. Spätere Ausbaunotwendigkeiten sind zu
berücksichtigen. Bei Lücken, die größer sind als 100 m Länge, ist
zu prüfen, ob eine Neuanpflanzung parallel zu der bestehenden
Allee sinnvoller ist. In diesem Fall sind die oben senannten
Abstände zum befestigten Fahrbahnrand einzuhalten.

- Bei lückigen oder in Auflösung begriffenen alten Alleen und
einseitigen Baumreihen (Stammumfang > 88 cm; gemessen in
1,0 m Höhe) ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Neuanpflan-
zung parallel zu der bestehenden Allee sinnvoller ist. In die-
sem Fall sind die oben genannten Abstände zum befestigten
Fahrbahnrand einzuhalten. Das zuständige Straßenbauamt hat
für den Grunderwerb zu sorgen.

- Der Abstand zwischen den Bäumen richtet sich nach dem
Erscheinungsbild der Baumart (Wuchsform) und nach der
Verkehrsbelastung der jeweiligen Straße. An Straßen mit
geringer Verkehrsbelastung kann ein geringerer Pflanzab-
stand gewählt werden. Der Pflanzabstand soll jedoch mindes-
tens 7,0 m, höchstens 15,0 m betragen. In Einzelfällen, wie
beispielsweise an Gefahrenstellen, insbesondere in Kurvenbe-
reichen, kann ein größerer Pflanzabstand sachgerecht sein.
Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss unter Umständen
auf die Bepflanzung im Kurvenbereich verzichtet werden.

- Eine Bepflanzung der Grabensohle, -kante oder -böschung

soll grundsätzlich nicht erfolgen. Ebenso sind Leitungstrassen
von Baumpflanzungen freizuhalten- Zu unterirdischen Lei-
tungen ist ein Abitand von mindestens 1,50 m, zu oberirdi-
schen bei vollständiger Entwicklung der Krone ein Abstand
von mindestens 2,0 m einzuhalten.

3.4 Pflanzzeitpunkt

Wegen der regionalen und standörtlichen Unterschiede, der ver-

Eine Herbstpflanzung ist einer Frütrjahrspfl anzung grundsätzlich
vorzuziehen, insbesondere wenn bei Laubbaumarten ein Wurzef
schnitt im vorangegangenen Frühjahr erfolgt ist oder es sich um
Pflanzen ohne Ballen handelt. Eine Herbstpflanzung kann sich
jedoch nach längeren sommerlichen Trockenperioden oder bei der
Gefahr von Frosthebungen und erheblichen Einwirkungen durch
Auftausalze als nachtei l ig erweisen.

3.5 Pflanzgrube und -substrat

Es sollen folgende Anforderungen erfüllt werden:

-  D iePf lanzgrube is tmindes tens  I  x  I  x  I  mauszuheben.

- Die Grubensohle sollte bei wechselnden oder unklaren Stand-
ortverhältnissen einer Bodenanalvse unterzogen werden. Bei
der Anpflanzung von Alleen und BaumreihÄ im außerörtli.
chen Bereich reicht eine Bodenanalyse, sofern sich die Stand-
ortverhältnisse nicht ändern. Im innerstädtischen Bereich soll-
ten mehrere Bodenanalysen durchgeführt werden; hier kann
allerdings ein Bodenaustausch günstiger sein als die teilweise

schiedenen Witterungsabläufe und der unterschiedlichen _ "Allee" und "Baumreihe": l:3,
Beschaffenheit des Pflanzmaterials lässt sich kein einheitlicher ffi"Ltl.kige Allee" und "LückigeBaumreihe": l:2,
Zeitpunkt fürdie Anpflanzung festlegen. w "Aufgelöste Allee" und "Einzelbaum": im Regelfall l:1.

Wiederverwendung von anstehendem Boden nach vorherge'
henden Bodenanalysen. Bodenarialysen sind insbesondere zur
Feststellung des Phosphorgehaltes wichtig.

- Das Pflanzsubstrat soll etwa 50 Vo des anstehenden Bodens
enthalten. Die Grubensohle ist etwa 20 cm tief zu lockern. In
der Pflanzgrube soll der Unterboden locker und humusarm,
der Oberboden locker und humusreich sein.

4. Ausgleich und Ersatz

Die Wertermittlung bei Schadensersatzforderungen nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch und aufgrund von Eingriffen zugunsten
Dritter bleibt von diesem Erlass unberührt.

Nach $ 27 Abs. 1 LNatG M-V sind alle Handlungen, die zu einer
Zerstörung,,Beschädigung oder nachteiligen Veränderung der
Allee oder einseitigen Baumreihe führen können, verboten.
Gemäß $ 27 Abs. 2 LNatG M-V kann die zuständige untere Natur-
schutzbehörde im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten des
$ 27 Abs. l zulassen, wenn die Maßnahme aus überwiegenden
Gründen des Gemeinwohls notwendig ist, wie z. B. zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit. Die zuständige Naturschutz-
behörde ordnet Ausgleiihs- und Ersatzmaßnahmen an.

Diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden wie folgt
berechnet:

4.1 Die Höhe .des Ausgleichs beträgt bei der Beseitigung von
Bäumen in einer "Geschlossenen Allee" entsprechend Num-
mer 2.1 sowie in einer "Geschlossenen Baumreihe" nach
Nummer 2.2 oder bei den übrigen Bestandsformen, wenn
diese aus seltenen bzw. besonderen Baumarten bestehen, wie
Blut- und Rotbuche, Elsbeere, Hainbuche, Mehlbeere, Plata-
ne, Robinie, Roteiche, Walnuss und Lärche, 1:3,5.

Bei den übrigen Bestandsformen entsprechend der Nummer
2.1 und Nummer 2.2 ist der folgende Ausgleich zu leisten:

4.2 Bei toten und absterbenden Bäumen soll generell ein Ersatz in
Höhe von l:l geleistet werden. Als Ersatz ist ein Baum der-
selben oder gleichwertiger Art mit einem Mindestumfang von
16 cm in 1,0 m Höhe über dem Erdboden zu pflanzen. Kann
kein Ersaz geleistet werden, ist Nummer 4.3 entspreihend
anzuwenden.

Sofern einzelne Ulmen in einem Alleenabschnitt von der
Ulmenkrankheit befallen sind, soll der ganze Abschnitt mög-
lichst frühzeitig gefällt werden, um die weitere Ausbreitung
der Krankheit zu minimieren. Die Wurzelstöcke sind zu roden
und zusammen mit dem Kronenholz zu verbrennen. Sofern
das Stammholz keiner Nutzung zugeführt werden kann, ist
dieses ebenfalls zu verbrennen. Bei Nutzung des Stammhol-
zes und längerer Lagerung ist es zu entrinden. Die Rinde ist zu
verbrennen.

4.3 Der Ausgleich nach Nummer 4.1 wird nur teilweise durch
Pflanzung geleistet. Neben der Pflanzung ist für Ausgleich
bzw. Ersatz auch Geld in den "Alleenfonds" zu zahlen.


